
1977 S. 25). Ende 1977 verfügte der Son­
der fonds nur über 3,35 Mil l Dollar. Ein 
Ende des f inanziel len Di lemmas war nicht 
abzusehen. Dies vor Augen, trat der Gou­
verneursrat des Sonderfonds am 22. Juni 
1978 zu seiner fünften Tagung zusammen. 
Sie dauerte nur eine Vier te lstunde. Der Rat 
empfahl der Generalversammlung, die Ak­
t iv i täten des Sonderfonds »vorläuf ig zu 
suspendieren« und den Generalsekretär 
d ie Frage prüfen zu lassen, ob die Steue­
rung der Hi l fe leistungen an die MSAC 
einer schon bestehenden Einr ichtung des 
Systems der Vereinten Nat ionen anver­
traut werden könne; d ie Aufgaben des 
Gouverneursrats sol l ten anderen UN-Gre­
mien zugewiesen werden . NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 
E C O S O C : Entscheidungen zu den Berichtprüfungs­
verfahren bei den Menschenrechtspakten — Be­
setzung der Menschenrechtskommission (37) 

Menschenrechtsfragen gehörten zu den be­
herrschenden Themen auf der ersten or­
dent l ichen Tagung des Wirtschafts- und 
Sozialrats (ECOSOC) im Jahre 1978 (11. 
Apri l—8. Mai in New York) . Rein quant i ta­
tiv zeugen davon knapp zwei Dutzend 
Resolut ionen und Beschlüsse. Die meisten 
davon wurden ohne förml iche Abst immung 
verabschiedet, so z. B. eine von der Bun­
desrepubl ik Deutschland beantragte Ent­
schl ießung, welche die Vertragsstaaten des 
Internat ionalen Pakts über bürger l iche und 
pol i t ische Rechte, der ja ein eigenes Be­
richtsystem kennt, davon befreit , Berichte 
über ähnl iche Fragen aufgrund des mit 
ECOSOC-Resolut ion 1074 C (XXXIX) vom 
28. Jul i 1965 eingeführten per iodischen Be­
r ichterstat tungsverfahrens über Menschen­
rechte und Informat ionsfreihei t vorzulegen. 
Bereits 1976 hatte der ECOSOC eine ent­
sprechende Freistel lung von Wiederho lun­
gen zugunsten der Berichterstattung im 
Rahmen des Internat ionalen Pakts über 
wir tschaft l iche, soziale und kul turel le Rech­
te beschlossen (E/Res/1988 (LX) vom 11. 
Mai 1976). 
Mit seiner Resolut ion 1988 hatte der ECO­
SOC überdies den Grundsatzbeschluß ge­
faßt, »daß der Rat jedesmal , wenn ihm 
Berichte (von Vertragsstaaten dieses Pakts) 
zur Behandlung vor l iegen, zu seiner Unter­
stützung bei der Behandlung dieser Be­
richte eine Arbe i tsgruppe für die jewei l ige 
Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats 
einsetzt, in der d ie Vertragsstaaten des 
Pakts angemessen vertreten sind und die 
gerechte geographische Vertei lung gebüh­
rend berücksicht igt w i rd«. Als es nunmehr 
um die Zusammensetzung dieser Arbei ts­
gruppe g ing, spiel te die Auslegung der 
Resolut ion eine erhebl iche Rolle. Im ECO­
SOC herrschte Streit darüber, ob aus­
schließlich Vertragsstaaten des Pakts der 
Arbei tsgruppe angehören sol l ten, oder 
aber auch andere Staaten. Für die erst­
genannte Lösung setzten sich vor al lem 
die sozial ist ischen Staaten Osteuropas ein, 
daneben die asiat ische und die af r ikani ­
sche Gruppe; für d ie zwei tgenannte sprach 
sich die Gruppe westeuropäischer und an­
derer Staaten aus, und zwar unter Hinweis 
auf den Wort laut von E/Res/1983. Dem­
gegenüber nahm der sowjet ische Delegier­
te den Standpunkt ein, aus Resolut ion 1988 

ergebe sich, daß nur Vertragsstaaten in 
die Arbei tsgruppe einziehen dürf ten. Die 
sozial ist ischen Staaten Osteuropas brach­
ten noch ein wei teres Argument vor. Vö l ­
kerrechtl ich sei es klar, daß ein Organ, 
welches die Durchführung eines Pakts zu 
überwachen habe, nur aus Vertragsstaaten 
des Pakts bestehen sol le. Dem hielt der 
französische Delegierte entgegen, daß die 
Vertragsstaaten eben den ECOSOC zum 
Überwachungsorgan best immt hätten. In 
dem Pakt w i rd mit Blick auf die Kontro l l ­
aufgabe des ECOSOC in der Tat nicht da­
nach dif ferenziert, ob die ECOSOC-Mit­
g l ieder zugleich Vertragsstaaten sind oder 
nicht. Entsprechendes müßte auch für Un­
terorgane des ECOSOC gel ten. Resolut ion 
1988 dürfte insoweit frei l ich unterschied­
licher Auslegung zugängig sein. Unmißver­
ständl ich ist nur die Bezugnahme auf das 
Prinzip gerechter geographischer Vertei ­
lung, und der Vertreter der Bundesrepu­
bl ik Deutschland versäumte es nicht, dar­
auf hinzuweisen. Im Ergebnis wurde der 
durchaus erstaunl iche Beschluß gefaßt, d ie 
Arbei tsgruppe al lein aus Vertragsstaaten 
des Pakts und im übrigen gruppenpar i tä­
tisch zusammenzusetzen: je drei Mi tg l ie­
der aus jeder der fünf Regionalgruppen. 
Frankreich und die Vereinigten Staaten, 
die (von China abgesehen) prominentesten 
Leidt ragenden aus dem Kreis der Nicht-
vertragsstaaten des Pakts also, s t immten 
gegen diese Entscheidung; s ieben Staaten 
übten St immenthal tung. Der Ratsbeschluß 
soll 1981 überprüf t werden, und zwar unter 
Berücksicht igung des Prinzips einer ge­
rechten geographischen Vertei lung, welche 
zu der Anzahl von Vertragsstaaten in Be­
z iehung steht. 
Die Entscheidung über eine Erweiterung 
der Menschenrechtskommission von 32 auf 
43 Mi tg l ieder vertagte der ECOSOC. Die 
Bundesrepubl ik Deutschland hatte sich 
zu dem Antrag grundsätzl ich woh lwo l lend 
geäußert. Bei den Neuwahlen zu der Kom­
mission hatte sie dann — anders als 1977 
— Erfolg. Nach ein jähr iger Abwesenhei t 
w i rd sie am I . Janua r 1979 in die Men­
schenrechtskommission zurückkehren. NJP 

Rechtsfragen 

Seerecht: 7. Tagungsrunde der III. Seerechtskon­
ferenz der Vereinten Nationen, erster Teil — 
Tauziehen um den Vorsitz — Einigung beim Mee­
resumweltschutz, sonst kaum Fortschritte (38) 

(Die fo lgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 4/1977 S.127f. for t ; vg l . au­
ßerdem die Darstel lung von M. I. Kehden in 
VN 6/1977 S.167ff.) 

I. Die seit Dezember 1973 laufende dr i t te 
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen 
trat vom 28. März bis zum 19. Mai in Genf 
zu ihrer siebten und bisher erfo lg losesten 
Verhandlungsrunde zusammen. Die drei 
ersten Verhandlungswochen wurden aus­
schließlich auf die Wiederwahl des aus Sri 
Lanka stammenden Konferenzpräsidenten 
verwendet; die Auseinandersetzungen ent­
zündeten sich an der Frage, ob ein Präsi­
dent, der der Delegat ion seines Landes 
nicht mehr angehört, überhaupt w iederge­
wählt werden könne. 

Die Absicht, auf dieser Tagung den infor­
mel len Entwurf einer neuen Seerechtskon­

vent ion ( Informal Composi te Negot iat ing 
Text, ICNT), der das gesamte neue See­
recht enthält , in den Stand eines abst im­
mungsfähigen off iz iel len Konvent ionstextes 
zu erheben, scheiterte an kontroversen 
Kernfragen, die jedoch nur noch zehn bis 
zwanzig Prozent der Texte ausmachen. 
Man einigte sich auf einen Katalog vor­
rangiger Schlüsselprobleme, die dann in 
sieben Verhandlungsgruppen behandelt 
wurden : System der Explorat ion und Ex­
ploi tat ion des T ie fseebodens; Finanzfragen 
im Zusammenhang mit dem Tiefseeberg­
bau ; Organe der Meeresbodenbehörde; 
Zugangsrechte (Fischereirechte) in f rem­
den Wir tschaf tszonen; Stre i t regelung der 
Wir tschaftszonenrechte; Fest landsockelau-
ßengrenze und Gewinnbete i l igung; Abgren­
zung von Meereszonen. 
Umstr i t ten bl ieb in diesen Verhandlungen 
insbesondere zum einen die Rechtsord­
nung des Tiefseebergbaus (Einheitssystem 
oder Paral lelsystem), wo sich Industr ie-
und Entwicklungsländer gegenüberstehen, 
zum anderen der Rechtscharakter der 
Wirtschaftszone (Hohe-See-Status oder 
Souveränitätszone eigener Art ) , wo sich die 
geographisch benachtei l igten Staaten und 
die Langküstenstaaten nicht einigen konn­
ten. Beide Kernprobleme bedeuten Wei ­
chenstel lungen für eine Fülle von Einzel­
f ragen. 

II . Im Tiefseebergbau hängen von der 
Systemfrage unter anderem die f inanzie l ­
len Lasten, die St immverhäl tn isse in den 
Organen der neuen Meeresbodenbehörde 
und die Einzelheiten des Technologiet rans­
fers ab. Für diese Bereiche gibt es keine 
konsensfähigen neuen Texte, die über den 
ebenfal ls umstr i t tenen Stand des ICNT vom 
Sommer 1977 (sechste Tagungsrunde) h in­
ausgehen. 
Die Hartnäckigkeit der Auseinandersetzun­
gen in Sach- und Prozedurfragen macht 
deut l ich, daß die Seerechtsneuordnung die 
Existenzgrundlage der meisten Staaten im 
posit iven bzw. im negativen Sinne verän­
dert. Der Streit um den Tiefseebergbau ist 
in Wirk l ichkei t ein Streit um die Verwi rk l i ­
chung der Neuen Wel twir tschaf tsordnung 
mit inst i tut ional is ier tem Finanz- und Tech­
nologietransfer von den Industr ie ländern 
auf die Entwicklungsländer, einschließlich 
der dafür er forder l ichen Entscheidungsme-
chanismen. 
II I . In der Wirtschaftszonenfrage geht es 
unter anderem um die Zugangs- und Nut­
zungsrechte der »anderen Staaten< in f rem­
den Wirtschaftszonen, am Fest landsockel 
und in den Randmeeren. Der Tendenz zur 
Nat ional is ierung dieser Meereszonen, die 
ein Drittel der Wel tmeere ausmachen, w i ­
dersprach in dieser Tagungsrunde insbe­
sondere die Sowjetunion, unterstützt von 
etwa 40 Staaten, darunter auch beiden 
deutschen Staaten. Die Sowjetunion for­
derte e ine Klarstel lung dahingehend, daß 
die Wirtschaftszone nicht der küstenstaat­
l ichen Souveränität unterstel l t werden dür­
fe. Im übr igen war es der Vat ikan, der die 
Aneignung des Löwenantei ls der Meeres­
schätze in den Wirtschaftszonen durch we­
nige geographisch begünst igte Staaten k r i ­
t is ier te und als eine Perversion des Ge­
dankens vom »gemeinsamen Erbe der 
Menschhe i t bezeichnete, die weder den 
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ethischen noch den rechtl ichen Prinzipien 
der Völkergemeinschaft entspreche. 
Entscheidungen zeichneten sich in den Ver­
handlungsgremien zur Wirtschaftszone nicht 
ab. Einen Vorgeschmack auf mögl iche künf­
t ige Entwick lungen, d ie über den jetz igen 
Verhandlungsstand hinausgehen, ergeben 
die fo lgenden Vorschläge und Äußerungen 
einzelner Delegat ionen aus den verschie­
denen Verhand lungsgruppen: 
— Der sowjet ische Vorschlag einer 300(!)-

Seemei len-Fest landsockelzone, der erst­
mals — beschränkt auf Fest landsockel­
rechte — die Idee einer 300-sm-Grenze 
in d ie Verhandlungen einführ te; 

— die vielfach geäußerten Fischerei interes­
sen jensei ts der 200-sm-Grenze als so­
genannte >special interests< lassen er­
kennen, daß Fischbestände auch außer­
halb der 200 sm nat ional is iert werden 
könnten; 

— die kanadischen Äußerungen, nach de­
nen das Wir tschaftszonenregime für die 
Schiffahrt ledigl ich Transitrechte zulasse, 
bedeuten mögl icherweise einen wei te­
ren Schritt in Richtung auf die ter r i to­
riale Annekt ierung der Wirtschaftszo­
nen ; 

— die sowjet ischen Wünsche für ausge­
wähl te Randmeere zielen auf die Ver­
wirk l ichung von regionalen Sonderre­
g imen ab. 

Die >Terranisierung< und >Territorial isie-
rung< der Meere, die nur eine wi l lkür l iche 
Auswahl von Langküstenstaaten, darunter 
viele woh lhabende Staaten, begünst igt und 
die Mehrheit der Staaten vom direkten Zu­
gang zu den Meeren ausschließt, ist also 
keineswegs zu e inem Abschluß gekommen. 
Diese Entwicklung steht nicht nur im Ge­
gensatz zur wachsenden pol i t ischen und 
wirtschaft l ichen Interdependenz der Staa­
ten, sondern bricht auch radikal mit der 
bisher igen von der Meeresfreihei t gepräg­
ten Seerechtsentwicklung und mit dem 
Lei tgedanken vom gemeinsamen Erbe der 
Menschheit , das die UN-Genera lversamm­
lung der Seerechtskonferenz voranstel l te. 
In ihrer Tendenz ist d iese Entwicklung in 
hohem Grade ungerecht und dami t auch 
f r iedensgefährdend, worauf besonders der 
Vertreter des Vat ikans hinwies. 
Für die geographisch benachtei l igte Bun­
desrepubl ik werden sich die Rahmenbe­
d ingungen sämtl icher Meeresnutzungen 
wei ter verschlechtern, wenn man einmal 
von den Verbesserungen im Umweltschutz 
(s. unten) absieht. Das Schicksal der deut­
schen und dänischen Kutterf ischer in der 
Ostsee ist ein erstes Beispiel dafür, w ie 
es sich in ähnl icher Form für andere deut­
sche Meeresnutzungen beispielsweise in 
der Versorgungsschif fahrt , im Offshore-Ge-
schäft, in der Forschung und in der mi l i tä­
rischen Schiffahrt w iederho len könnte. 
IV. Von diesen grundsätzl ich negat iven 
Beurtei lungen sol l te man den Umwelt­
schutz ausschl ießen. Nach den leidvol len 
Erfahrungen an der französischen Küste 
(>Amoco-Cadiz<-Katastrophe) fand man auf 
dieser Tagung zu einem Einvernehmen in 
der Verschärfung der küstenstaat l ichen 
Eingrif fsrechte gegenüber der Schiffahrt. 
Im einzelnen handelt es sich um fo lgende 
konsensfähige Lösungen zur Verstärkung 
der küstenstaatl ichen Rechtssetzungs- und 

Durchsetzungsbefugnisse im Küstenmeer 
und in der Wir tschaftszone: 
— Fest legung von Zwangswegen für Schif­

fe mit gefährl icher Fracht (routeing sy­
s tem); 

— Publ iz i tätspf l icht des Küstenstaates bei 
besonderen Einlaufvoraussetzungen ge­
genüber f remden Schi f fen; 

— Meldepf l icht des Kapi täns gegenüber 
dem Küstenstaat bei Zwischenfäl len ( in­
cidents) und bei Unfäl len (mari t ime ca ­
sualt ies), die eine Verschmutzungsge­
fahr mit sich br ingen könnten; 

— Auswei tung der küstenstaat l ichen Durch­
setzungsbefugnisse im Strafverfahren 
auf Arrest des Schif fes; 

— Neufassung des Interventionsrechtes 
und Def ini t ion des Begri f fs >maritime 
casualty <; 

— Erweiterung des Grundsatzes >nur Ge ld­
s t r a f e n für Verstöße im Küstenmeer 
unter best immten Umständen auch auf 
Gefängnisstrafe (gegenüber dem Kapi­
tän). 

Al le küstenstaatl ichen Befugnisse stehen 
wei terhin unter dem generel len Vorbehalt , 
daß nur a l lgemein akzept ierte internat io­
nale Regeln und Standards in den eigenen 
Wirtschaftszonen in Kraft gesetzt und durch­
gesetzt werden dür fen. Der gesamte A b ­
schnitt zum Umweltschutz gi l t nunmehr als 
im wesent l ichen abgeschlossen. 
Die Seerechtskonferenz hat sich angesichts 
dieser relativ mageren Ergebnisse ent­
schieden, die siebte Runde berei ts vom 
21 . August bis zum 15. September in New 
York fortzusetzen. Danach wi rd man beide 
d ies jähr igen Verhandlungste i le im Zusam­
menhang würd igen müssen. UJ 

Asylrecht: Zur Beschleunigung des Asylverfahrens 
In der Bundesrepublik Deutschland - Weitere 
Maßnahmen erforderlich — Fragwürdige Aussagen 
zum >Asylrechtsmlßbrauch< (39) 

I. Der Deutsche Bundestag hat am 23. Juni 
1978 e inst immig beschlossen, das Asy l ­
verfahren zu beschleunigen (s. den Steno­
graphischen Bericht der 101. Sitzung des 
8. Deutschen Bundestages, S. 8027-8035) . 
Vorgesehen ist 
• der Wegfal l des Widerspruchsverfahrens 

beim Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtl inge, 

• der Ausschluß der Berufung, sofern das 
Verwaltungsger icht die Klage des Asyl ­
suchenden e inst immig als »offensichtl ich 
unbegründet« abweist, 

• sowie ab 1. Januar 1980 die Dezentral i ­
s ierung der verwal tungsger icht l ichen 
Zuständigkei t in Asylsachen, d ie bis­
her ausschließlich dem Verwal tungsge­
richt Ansbach sowie dem Bayerischen 
Verwaltungsger ichtshof vorbehal ten war. 

Der Bundesrat hat diesen Gesetzesbe­
schlüssen des Bundestages am 7. Ju l i 1978 
zugest immt. Das Asylverfahren läuft somit 
seit 1 . August wie folgt ab. Der Asylsuchen­
de wi rd von einem Vorprüfer und, wenn 
der Sachverhalt noch nicht ausreichend ge­
klärt ist, e inem Anerkennungsausschuß des 
Bundesamtes für die Anerkennung auslän­
discher Flücht l inge persönl ich zu seinem 
Asylbegehren gehört . Gegen abweisende 
Bescheide des Anerkennungsausschusses 
kann der Asylsuchende Klage zum Ver­
wal tungsger icht erheben. Dieses wi rd j e ­

doch nicht mehr durch Ger ichtsbescheid, 
sondern nur noch durch Urtei l entscheiden 
können. Sofern der Asylsuchende nicht 
ausdrückl ich darauf verzichtet, hat das Ver­
wal tungsger icht also eine mündl iche Ver­
handlung anzuberaumen, zu welcher der 
Asylsuchende zu laden ist und wo er seine 
Asylgründe erneut vor t ragen kann. Die Be­
rufung gegen abweisende Urtei le des Ver­
wal tungsger ichts ble ibt für Asy lbegehren, 
d ie in tatsächlicher w ie rechtl icher Hinsicht 
nicht e indeut ig gelagert s ind, wei terh in er­
halten. Erhalten bleibt ferner für al le Asy l ­
verfahren d ie Mögl ichkei t der Revision 
oder der Revis ionszulassungsbeschwerde 
zum Bundesverwaltungsger icht . 
I I . Die Gesetzesbeschlüsse zur Beschleuni­
gung des Asylverfahrens waren angesichts 
des wachsenden Zustroms von Aus ländern , 
die das Asylverfahren aus asy l f remden 
Gründen in Anspruch nehmen, und der zu ­
nehmenden Dauer des Ver fahrens (vgl. 
Bundestags-Drs. 8/448, 8/654) dr ingend er­
forder l ich. Um die gewünschte Beschleuni­
gung zu erreichen, ohne den rechtsstaat­
l ichen Gehalt des Verfahrens zu gefährden, 
bedarf es jedoch einer Reihe wei terer Maß­
nahmen. 
So sol l te das Bundesamt für die Anerken­
nung ausländischer Flücht l inge personel l 
wei ter verstärkt werden . Besonders not­
wend ig erscheint d ies im Bereich der Vor­
prüfung, da die Aufnahme und Klärung des 
Sachverhalts durch d ie Vorprüfer des Bun­
desamtes wei th in ausschlaggebend für d ie 
spätere Sachentscheidung über das Asy l ­
begehren durch den Anerkennungsaus­
schuß und die zuständigen Verwal tungs­
gerichte ist. Die Vorprüfer sol l ten daher 
nicht überbeansprucht sein, sondern d ie 
nöt ige Zeit haben, um sich mit Geduld und 
Einfühlungsvermögen das Vorbr ingen des 
Asylsuchenden anhören zu können und 
seine Beweggründe für die Einreise in d ie 
Bundesrepubl ik Deutschland zu er f ragen. 
Es sol l te ferner d ie Dokumentat ion des 
Bundesamtes über die Herkunfts länder der 
Asylsuchenden ausgebaut werden, was an ­
gesichts der beschlossenen Dezentral is ie­
rung der verwaltungsgericht l ichen Zustän­
digkei t in Asylsachen und des dadurch auf­
t retenden verstärkten Informat ionsbedürf ­
nisses besonders wicht ig ist. 
Die Länder sol l ten schließlich für ihr Ge­
biet in Asylsachen mögl ichst nur ein Ver­
waltungsgericht und ein Oberverwal tungs­
gericht für zuständig erk lä ren. Es wäre 
darüber hinaus zu begrüßen, wenn sich 
einige Länder dazu berei t fänden, in Asy l ­
sachen ein gemeinsames Verwal tungsge­
richt und ein gemeinsames Oberverwal ­
tungsgericht oder gemeinsame Spruchkör­
per dieser Gerichte zu vere inbaren, dami t 
im Bundesgebiet und Berl in (West) ins­
gesamt mögl ichst nicht mehr als s ieben bis 
acht Verwal tungsger ichte und ebenso viele 
Oberverwal tungsger ichte in Asylsachen zu­
ständig werden . Eine solche >mäßige< De­
zentral is ierung förderte die beabsicht igte 
Beschleunigung des Verfahrens, ohne die 
bisher igen Vorzüge spezial is ierter Verwal ­
tungsger ichte in Asylsachen völ l ig aufzuge­
ben. Sie br ingt zudem heute, wo die Asy l ­
suchenden schon vor Abschluß des Asy l ­
ver fahrens auf die Länder vertei l t werden, 
den Vortei l mit sich, daß Asylsuchende 
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